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Vorlage Nr. 101.17.949  Kassel, 7. August 2013 
 
 
 
Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den 
öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung 
vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) 
 
 
Berichterstatter/-in: Stadtkämmerer Dr. Jürgen Barthel 
 
Mitberichterstatter/-in: Oberbürgermeister Bertram Hilgen 
  
 

Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 
„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für 
die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vom 
10.09.1984 in der Fassung der Ersten Änderung vom 02.07.1990 (Zweite Änderung) in der aus 
der Anlage zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 

Begründung: 
 
Die derzeitige Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der 
Stadt Kassel hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 02.07.1990 beschlossen. 
Nach einem Zeitraum von 13 Jahren ist eine Anpassung der Entgelte an die inzwischen gestiegenen 
Kosten unumgänglich. Dies gilt insbesondere für die Entgelterhöhung für Erdanker, die bei 
verschiedenen Großvorhaben berücksichtigt werden wird. 
Darüber hinaus sind einige redaktionelle Änderungen der Tarifordnung für die bürgerlich-rechtliche 
Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel vorzunehmen. 
Im Übrigen ist eine Änderung des entgeltauslösenden Maßes für Überbauungen des Straßenkörpers in 
einer Höhe oberhalb von 3,0 m für das Hineinragen in den Luftraum über den Straßenkörper von 0,3 m 
auf 0,1 m beabsichtigt. 
Damit Hauseigentümer, die Wärmedämmungen an ihren Häusern anbringen wollen und damit zur 
Energieeinsparung und zum Klimaschutz beitragen, nicht mit zusätzlichen Kosten belastet werden, sind 
Überbauungen durch Wärmedämmungen von dieser Regelung ausgenommen. 
 
Über die erwarteten städtischen Mehreinnahmen kann derzeit keine Aussage getroffen werden.  
 
Als Anlagen sind dieser Vorlage beigefügt die Ordnung zur Änderung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel nebst Anlage zu Art. 5 
(Verzeichnis der Richtsätze für Entgelte für bürgerlich-rechtliche Nutzungen der öffentlichen Straßen in 
der Stadt Kassel) und eine Synopse der alten und der neuen Fassung der Tarifordnung für die 
bürgerlich-rechtliche Nutzung an den öffentlichen Straßen in der Stadt Kassel. 
 
Der Magistrat hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 19.08.2013 beschlossen. 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 




